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Woche
Liebe Radlerinnen und Radler,
am Sonntag, 14. Juni 2026 startet unsere Gemeinde 
gemeinsam in die STADTRADELN-Kampagne 2026. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen mitzuradeln!

Ablauf:
10:30 Uhr – Empfang der Hausener Radler vor dem 

Hebelhaus
 Begrüßung durch Herrn Lotter – mit 

kleiner Stärkung für die Radler

ab 11:00 Uhr – Eintreffen der Maulburger Radler
 Das Hebelhaus ist geöffnet – Führun-

gen auf Wunsch möglich

Anschließend –Gemeinsame Abfahrt zum Kastanien-
fest Maulburg

16:00 Uhr – Gemeinsame Rückfahrt nach Hausen 
für alle, die möchten

Wer möchte, kann auch länger beim Kastanienfest in 
Maulburg verweilen.

Wir freuen uns auf viele Mitradlerinnen und Mitradler!

STADTRADELN 2026 – Auftaktveranstaltung

für alle, die möchten

Wer möchte, kann auch länger beim Kastanienfest in 
Maulburg verweilen.

Wir freuen uns auf viele Mitradlerinnen und Mitradler!
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Notrufnummern & Wichtige Rufnummern

APOTHEKE

Unter folgender kostenfreier Rufnummer können Sie zuverlässig und 
tagesaktuell erfahren, welche Apotheke Notdienstbereitschaft hat: 
0800 / 00 22 833 (24 Stunden erreichbar)

NOTRUF UND NOTFALLDIENSTE

 i Notrufe
Polizei  110

Notruf Feuerwehr/Rettungsdienst  112

Krankentransport  19222

Bergwacht  112

Vergiftungs- 
Informationszentrale Freiburg  0761 19240

ADAC-Notdienst  07671 99950

Caritas: Sozialberatung, Schuldnerberatung, Schwangerenbera-
tung, Familienpflege, Hilfen für psychisch kranke Menschen, offene 
Jugendarbeit, Beratung und unterstützende Dienste für demente  
Menschen und Angehörige 07621 9275 0

Psychologische Beratungsstelle für  
Ehe-, Familien & Lebensfragen 07621 3087

Fachdienst Kindertagespflege 07622 6674262

Telefonseelsorge  0800 1110111 
oder  0800 1110222

Nummer gegen Kummer  116 111

Fachstelle Sucht - Alkohol - Medikamente - Glücksspiel -  
Außenstelle Zell:  07621 162349 0

Blaues Kreuz Lörrach: Beratung und Selbsthilfegruppen für Men-
schen mit Alkoholproblemen und deren Angehörige 07621 44612

Zufluchtsort für misshandelte Frauen und ihre Kinder 07621 49325

Frauenberatungsstelle Lörrach  07621 87105

Infopunkt der Fritz-Berger-Stiftung Beratungsstelle für ältere  
Menschen und Menschen mit Behinderungen (Pflegestützpunkt) 
 07621 410-5033

 i Arzt
Ärztlicher Notfalldienst  
(Wochenende, Feiertage und in der Nacht)  116  117

Notfallpraxen 
Lörrach, Kreiskrankenhaus, Spitalstraße 25 
Mo, Di, Do, jeweils von 18 bis 21 Uhr 
Mi, Fr, jeweils von 16 bis 21 Uhr 
Sa, So- und Feiertage jeweils von 8 bis 21 Uhr  

Hausärztlicher Notfalldienst  
(Fahrdienst/Hausbesuch) 
Wenn Sie die Rufnummer 116 117 wählen, hören Sie in der Regel 
zunächst eine Bandansage. Falls Sie aus medizinischen Gründen 
einen Hausbesuch benötigen, bleiben Sie in der Leitung. Sie werden 
sodann an die zuständige Rettungsleitstelle weitergeleitet, welche 
die Hausbesuche koordiniert. 

Ärztlicher Notdienst für Kinder-  
und Jugendliche unter 18 Jahre 116 117 
Notfallpraxis Lörrach (Kinder- und Jugendliche unter 18 Jahre)  
St. Elisabethen-Krankenhaus, Feldbergstr. 15, 79539 Lörrach 
Öffnungszeiten:  Sa, So- und Feiertage von 10 bis 15 Uhr

 i Zahnarzt
Notrufnummer  0761 120 120 00

Öffnungszeiten  
der Gemeindeverwaltung:
Mo, Di, Do und Fr  8-12 Uhr
Mi  14-18 Uhr

Recycling-Hof Schopfheim,  
Lusring 10
Öffnungszeiten:  
Di 8-12 Uhr, Mi, Do 14-17 Uhr, Sa 8-14 Uhr

Recyclinghof Zell i. W.,  
Riedicher Straße 17

Öffnungszeiten:  
Fr 15-18 Uhr, Sa 9-14 Uhr

IMPRESSUM

Die „Hausener Woche“ ist das amtliche Bekanntmachungsorgan der 
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Presserechts für den amtlichen und  
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Franktionsmitteilungen: Die jeweilige 
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Für die Verteilung: 
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GmbH & Co. KG,  
Meßkircher Straße 45,  
78333 Stockach, Tel. 07771 9317-48,   
vertrieb@primo- stockach.de 
www.primo-stockach.de

 i Tierarzt
Tiernotdienst im Landkreis Lörrach 
www.tiernotdienst-loerrach.de  DE 07621 1542807 
 CH 0900 993399 (Basel)

SONSTIGE RUFNUMMERN

Flüchtlingsbetreuung Hausen im Wiesental 
Caritas Flüchtlingsbetreuung 
Wehrerstraße 5, 79650 Schopfheim 
Christine Scheller  015161617795  
e-mail: christine.scheller@caritas-loerrach.de 
Moevi Akue 015161617726 
 07621 410-5463  
e-mail: moevikonto.akue@caritas-loerrach.de 
Sprechstunde: mittwochs zwischen 14.00 und 16.00 Uhr  
nach Terminabsprache 
Taufik Alhamoud: 016095185880  
und e-mail: Taufik.Alhamoud@caritas-loerrach.de

 i Störungsannahme
Wasserversorgung Städt. Werkhof  01727456841

Energiedienst AG  
Service-Nr.  07623 921800 
Störungs-Nr.  07623 921818 
Gasnotruf  669086

NÄCHSTER REDAKTIONSSCHLUSS  
IST AM 8.6.2026 UM 8:00 UHR.
Die Redaktion behält sich im Rahmen des Heftumfanges vor,  
eingereichte Manuskripte zu kürzen.



Hausener Woche Freitag, 05. Juni 2026 | 3 

Veranstaltungen in unserer  
Gemeinde

Sa. 06.06.2026

Marktbus
CDU 

Die Verwaltung informiert

Ruhezeiten einhalten – Rücksicht auf die 
Nachbarschaft nehmen
Das Leben in einer Gemeinschaft bringt viele Vorteile mit 
sich – aber auch Verantwortung füreinander. Ein respekt-
volles Miteinander zwischen Nachbarinnen und Nachbarn 
beginnt schon mit kleinen Gesten: Rücksicht nehmen, auf-
einander achten und die gemeinsam geltenden Regeln 
einhalten.
Die Gemeinde Hausen im Wiesental bittet daher alle Ein-
wohnerinnen und Einwohner ausdrücklich, die geltenden 
Ruhezeiten zu respektieren. Diese sind in der Polizeiver-
ordnung der Gemeinde vom 21. Dezember 2021 klar ge-
regelt:

Haus- und Gartenarbeiten (§ 5 Polizeiverordnung)
Lärmbehaftete Haus- und Gartenarbeiten – dazu zählen 
etwa Rasenmähen, Häckseln oder andere störende Tä-
tigkeiten – sind nur zu folgenden Zeiten erlaubt:
• Montag bis Freitag: 07:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 20:00 
Uhr
• Samstag: 07:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 19:00 Uhr
• Sonn- und Feiertage: solche Arbeiten sind ganztägig 

untersagt

Musik, Radio und Tonwiedergabe  
(§ 2 Polizeiverordnung)
Rundfunk- und Fernsehgeräte, Musikinstrumente sowie 

alle anderen lauterzeugenden Geräte dürfen grundsätz-
lich nur so betrieben werden, dass andere Personen nicht 
erheblich belästigt werden. Dies gilt besonders bei geöff-
neten Fenstern und Türen, auf Balkonen sowie im Freien.

Sport- und Spielplätze (§ 4 Polizeiverordnung)
Sport- und Spielplätze in Wohngebietsnähe (weniger als 
50 Meter zur Wohnbebauung) dürfen zwischen 0:00 Uhr 
und 8:00 Uhr sowie zwischen 21:00 Uhr und 24:00 Uhr 
nicht genutzt werden. Reine Kinderspielplätze sind von 
dieser Regelung ausgenommen.

Altglascontainer (§ 7 Polizeiverordnung)
Die Nutzung der Wertstoff- und Altglassammelbehälter 
ist nur werktags von 07:00 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 
19:00 Uhr gestattet. An Sonn- und Feiertagen ist die Be-
nutzung untersagt.

Unser Appell an alle Einwohnerinnen und Einwohner
Wir alle wissen: Es ist nicht immer einfach, im Alltag an 
alles zu denken. Dennoch bittet die Gemeinde darum, 
Rücksicht auf die Mitmenschen zu nehmen. Wer sich in 
seiner Ruhe gestört fühlt, sollte zunächst das offene Ge-
spräch mit der Nachbarschaft suchen – oft lassen sich 
Missverständnisse auf diesem Weg schnell und unkompli-
ziert klären.
Wer dauerhaft und trotz Hinweis gegen die geltenden 
Ruhezeiten verstößt, muss jedoch mit Konsequenzen 
rechnen: Die Gemeinde ist berechtigt, entsprechen-
de Schreiben zu versenden, und bei fortgesetzten oder 
schwerwiegenden Verstößen kann auch ein Polizeieinsatz 
nicht ausgeschlossen werden. Die Nichteinhaltung der 
Polizeiverordnung kann zudem als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden.
Wir sind überzeugt: Ein gutes nachbarschaftliches Mitein-
ander ist der beste Weg – zum Wohl aller Einwohnerinnen 
und Einwohner in Hausen im Wiesental. 
 
 

Landratsamt Lörrach

Flugzeit des Japankäfers: Ab 1. Juni wieder Be-
kämpfungsmaßnahmen gegen den Schädling 
Grünschnitt und Pflanzen dürfen bis Ende September 
nicht ohne Weiteres aus Befalls- und Pufferzonen her-
austransportiert werden / Behörden bitten um Mithilfe

Landkreis Lörrach. Ab dem 1. Juni beginnt die Flugzeit 
des Japankäfers. Für Anwohnende in den ausgewiesenen 
Befalls- und Pufferzonen im Landkreis Lörrach bedeutet 
das: Grünschnitt, Laub und Pflanzenreste dürfen bis Ende 
September nicht mehr ungehäckselt aus diesen Gebieten 
abtransportiert werden. Im Landkreis sind eigens Sam-
melstellen eingerichtet, an denen auch ungehäckseltes 
Material abgegeben werden kann.

Auslöser der Maßnahmen sind mehrere Japankäferfun-
de seit Juni 2024 auf Schweizer Seite, an der Grenze zwi-
schen den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. 
Der Japankäfer (Popillia japonica Newman) gilt als be-
sonders gefährlicher Schädling, der erhebliche Schäden 
an Pflanzen und in der Landwirtschaft anrichtet. Bisher 
gab es lediglich Einzelfunde von Japankäfern im Land-
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kreis Lörrach, eine Japankäfer-Population konnte dort 
noch nicht nachgewiesen werden. 

Seit Juli 2024 regelt eine Allgemeinverfügung die Schutz-
maßnahmen. Der Landkreis hat auf Basis der Schweizer 
Befallsdaten Befalls- und Pufferzonen auf deutschem 
Gebiet festgelegt. Karten und alle geltenden Regeln sind 
unter www.loerrach-landkreis.de/japankaefer abrufbar. 

Was sind Befalls- und Pufferzonen?
Der Landkreis hat zwei Schutzzonen definiert: Die Befalls-

zone umfasst Kreisflächen mit einem Radius von 1.000 
Metern um die Fundstellen auf Schweizer Seite. Betrof-
fen ist auf deutscher Seite ein Teil der Gemeinde Gren-
zach-Wyhlen (Hörnle).
Die Pufferzone schließt sich mit einem Radius von min-
destens fünf Kilometern um die Befallszone an. Sie um-
fasst den übrigen Teil von Grenzach-Wyhlen sowie Teile 
von Weil am Rhein, Lörrach und Inzlingen. 
Sollten weitere Japankäfer entdeckt werden, weitet der 
Landkreis die Zonen entsprechend aus.

Das gilt in den Pufferzonen
In der Pufferzone, die das eigentliche Befallsgebiet um-
gibt, gelten folgende Regeln:
• Grünschnitt, Laub und sonstige Pflanzenreste dürfen 

vom 1. Juni bis 30. September nicht aus der Pufferzone 
herausgebracht werden, es sei denn, sie wurden zuvor 
auf eine Größe von maximal fünf Zentimeter gehäck-
selt. 

• Pflanzen mit Wurzeln in Erde oder Kultursubstrat dürfen 
die Zone nur dann verlassen oder in Verkehr gebracht 
werden, wenn bestimmte Auflagen erfüllt sind, die in der 
Allgemeinverfügung erläutert sind. Dazu gehören Her-
kunftsnachweise und Kontrollen auf Befall.

• Der Abtransport der obersten 30 Zentimeter Bo-
denoberfläche aus der Pufferzone ist verboten. Aus-
nahmen können auf Antrag beim Fachbereich Land-
wirtschaft & Naturschutz genehmigt werden.

• Grünabfälle mit Ästen oder Wurzeln bis zwei Zentimeter 
Durchmesser können weiterhin grundsätzlich über die 

Biotonne entsorgt werden, da die Bioabfälle gleich im 
Sammelfahrzeug verpresst werden und über eine ab-
gedichtete Entladeschleuse direkt in die Vergärungs-
anlage gelangen.

Sammelstellen, über die auch ungehäckseltes Pflanzen-
material entsorgt werden kann: 
Grünabfall-Annahme Haltingen (Haltinger Straße, Weil 
am Rhein), Grünabfall-Annahme Salzert Gretherhof (Alte 
Rheinfelder Straße, Lörrach), Grünabfall-Annahme Inzlin-
gen (Waldparkplatz Inzlinger Kreuz), Grünabfall-Annahme 
für Pufferzone in Grenzach Wyhlen (Im Fallberg - Degus-
saweg). Öffnungszeiten und Annahmebedingungen sind 
unter www.loerrach-landkreis.de/japankaefer zu finden. 

Das gilt in den Befallszonen
Innerhalb der Befallszone, in der Japankäfer bereits 
nachgewiesen wurden, gelten zusätzlich zu den Regeln 
der Pufferzone folgende Maßnahmen:
• Pflanzen mit Wurzeln dürfen die Zone nur unter stren-
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gen Auflagen verlassen, beispielsweise mit amtlichem 
Nachweis, dass die Pflanzen frei von einem Japankä-
fer-Befall sind.

• Geräte und Fahrzeuge, die zur Bodenbearbeitung oder 
für Arbeiten mit Erde in der Befallszone eingesetzt wur-
den, müssen vor dem Verlassen der Zone gereinigt wer-
den. Es darf kein Risiko für die Verschleppung von Erde 
bestehen. 

• Vom 1. Juni bis 30. September ist das Bewässern von 
Rasen- und Grünflächen in der Befallszone verboten.

• Ernteprodukte wie Obst und Gemüse müssen vor dem 
Verlassen der Zone auf Befall kontrolliert und vor einem 
nachträglichen Befall geschützt werden.

Die Sammelstelle für Grünabfall aus der Befallszone in 
Grenzach-Wyhlen im Gebiet Hornacker/Hörnle befindet 
sich in der Straße Im Rippel. Mehr Infos zu den Annahme-
stellen in Grenzach-Wyhlen unter www.grenzach-wyhlen.
de/japankaefer. 

Wie man den Japankäfer erkennt
Der Japankäfer ist lediglich einen Zentimeter groß, hat 
eine metallisch grüne Färbung und auffällige weiße Haar-
büschel an den Seiten (fünf weiße Haarbüschel an jeder 
Hinterleibsseite und zwei weiße Haarbüschel am Ende des 
Hinterleibs). Die Larven des Käfers schädigen vor allem 
Wiesen und Rasenflächen durch Wurzelfraß. Die erwach-
senen Käfer fressen an Blättern, Blüten und Früchten von 
über 300 verschiedenen Pflanzenarten, darunter Zier-, 
Obst- und Kulturpflanzen. An den Pflanzen bleiben oft nur 
die Gerippe der Blätter zurück. Betroffen sind unter an-
derem Beeren, Obstbäume, Weinreben oder Mais, aber 
auch Rosen und Bäume, wie Ahorn, Buche oder Eiche. 
Durch den Fraß werden die Pflanzen stark geschwächt 
oder sterben ab. Der Japankäfer wurde deshalb von 
der EU als sogenannter prioritärer Unionsquarantäne-
schädling eingestuft – also als ein besonders gefährlicher 
Schädling. Seine Ansiedlung und Ausbreitung gilt es folg-
lich zu verhindern oder einzudämmen. 

Erkennen kann man den rund 
einen Zentimeter großen Japan-
käfer an seinen fünf weißen Haar-
büscheln an jeder Seite und zwei 
weißen Haarbüscheln am Ende 
des Hinterleibs (Bildnachweis: 
Foto: O. Zimmermann/ LTZ Au-
gustenberg)

Mithilfe der Bevölkerung: Verdächtige Käfer melden
Die Behörden haben unter anderem weiträumig Phero-
monfallen aufgestellt, um Exemplare des Japankäfers 
einzufangen. Dennoch sind sie auch auf Hinweise aus der 
Bevölkerung angewiesen.

Wer einen verdächtigen Käfer entdeckt, wird gebeten, 
den Käfer zu fangen, zu fotografieren und nach Möglich-
keit den Käfer in einem Glas oder einer Box einzufrieren. 
Das Foto kann über ein Online-Formular unter www.loer-
rach-landkreis.de/japankaefer beim Landwirtschaftli-
chen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) einge-
reicht werden. Bisher gingen über das Online-Formular 
über 70 Verdachtsmeldungen beim Landkreis ein, jedoch 
konnte kein Japankäfer darunter bestätigt werden.

Warum gelten die Maßnahmen mindestens drei 
Jahre?
Die Flugzeit des Japankäfers dauert von Juni bis August. 
Seine Eier und Larven (Engerlinge) können jedoch je nach 
Witterung bis zu zwei Jahre im Boden überwintern. Die 
Schutzmaßnahmen gelten deshalb mindestens drei Jahre 
nach dem letzten Käfernachweis – und verlängern sich 
bei neuen Funden erneut um drei Jahre. Nur so lässt sich 
eine Ausbreitung des Schädlings zuverlässig verhindern.

Weitere Informationen
Alle Informationen zu Befalls- und Pufferzonen, Karten, 
Sammelstellen, Öffnungszeiten und der vollständigen All-
gemeinverfügung unter www.loerrach-landkreis.de/jap-
ankaefer.

Weitere Informationen zum Japankäfer gibt es auf den 
Seiten des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums 
Augustenberg unter https://ltz.landwirtschaft-bw.de/,Lfr/
Arbeitsfelder/Japankaefer

Unsere Vereine informieren

DRK Ortsgruppe Zell

Werde Teil unseres DRK-Teams
Du hast Lust, anderen zu helfen, Neues zu lernen und Teil 
eines tollen Teams zu werden?
Dann bist Du bei der Bereitschaft des Deutsches Rotes 
Kreuz Ortsverein Zell im Wiesental genau richtig.
Wir freuen uns über engagierte Menschen, die sich eh-
renamtlich einbringen möchten.

Unsere nächsten Dienstabende, jeweils um 19:30 Uhr:
Mittwoch, 06.05.2026
Mittwoch, 20.05.2026
Mittwoch, 03.06.2026
Mittwoch, 17.06.2026
Mittwoch, 01.07.2026 

Ort: DRK-Heim, Schopfheimer Str. 51, Zell im Wiesental
Kontakt: BL@drk-zell-im-wiesental.de

Jugendrotkreuz (JRK)
Jugendrotkreuz Zell – Teamgeist, Erste Hilfe & spannen-
de Erlebnisse. Du möchtest spielerisch Erste Hilfe lernen, 
neue Freunde finden und gemeinsam Spaß haben? Dann 
komm zum Jugendrotkreuz Zell! Spielerisch helfen ler-
nen mit Teamwork und abwechslungsreichen Gruppen-
stunden.

Wann: Freitags, 17:30 – 18:30 Uhr
Ort: DRK-Heim, Schopfheimer Str. 51, Zell im Wiesental
Fragen? Jrk@drk-zell-im-wiesental.de

Sozialarbeit
DRK-Sportgruppen – Fit, aktiv & gemeinsam in Bewe-
gung. Du hast Lust auf Bewegung, nette Gesellschaft 
und etwas für Deine Gesundheit zu tun? Dann sind un-
sere DRK-Sportgruppen genau das Richtige für Dich – 
egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener.

Montags:
Senioren ab 80:
Wann: 10:00 – 11:00 Uhr
Wo: DRK-Heim Zell, Schopfheimertr. 51, Zell
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Sanft und gesund in die Woche starten

Fit unter 60
Wann: 17:30 – 18:30 Uhr
Wo: DRK-Heim Zell, Schopfheimertr. 51, Zell
Deine wöchtenliche Beweglichkeitseinheit

Dienstags:
Fit in jedem Alter
Wann: 19:30 – 20:30 Uhr
Wo: Bürgersaal Riedichen
Für Flexibilität in jedem Alter

Mittwoch
Senioren ab 80:
Wann: 10:00 – 11:00 Uhr
Wo: DRK-Heim Zell, Schopfheimertr. 51, Zell
Beweglich bleiben und Kraft aufbauen

Fit durch den Tag (50-80 Jahre)
Wann: 17:45 – 18:45 Uhr
Wo: DRK-Heim Zell, Schopfheimertr. 51, Zell
Beweglich bleiben und Kraft aufbauen

Fragen? Sozialarbeit@drk-zell-im-wiesental.de

Du möchtest Deine eigene Sportgruppe gründen und 
leiten?
Melde Dich gerne bei uns – wir unterstützen Dich dabei.

CDU Ortsverband Hausen

Foto: Frauke Casafina, Schriftführerin CDU-Hausen 

Schwarzwaldverein Hausen

Rundweg in Gersbach:
Wann: Mittwoch, den 10.06.2026
Abfahrt: 13:00 Uhr mit Pkw am Rathaus
Wanderzeit: ca. 1½ - 2 Std.
Wanderführer: Rita Bach, Tel. 77 97
ACHTUNG: Die Mitnahme von Wanderstöcken wird 

empfohlen.
 Anmeldung erwünscht bis Dienstag, 

den 09.06.26 !!

Sonnwendfeier 2026:
Wann: Sonntag, den 21.06.2026
 Zur Feier sind alle Hausener eingeladen, 

die mit uns den längsten Tag im Jahr ge-
nießen wollen.

Beginn: ca. 18:00 Uhr
Wo: bei der Niederberghütte am Waldweg
ACHTUNG: Die Sonnwendfeier findet bei jedem 

Wetter statt!

Kirchennachrichten

Evangelische Kirchen

Spruch für den 7. Juni 2026,
1. Sonntag nach Trinitatis
"Wer euch hört, der hört mich;
und wer euch verachtet,
der verachtet mich."
(Lk 10,16a)

 
„Sur le pont d’Avignon“
Auch Sie haben in Ihrem Leben sicher schon so manchen 
Einschnitt überbrückt, so manche Verbindung herge-
stellt. Sie haben schwierige Situationen gemeistert oder 
Kontakt aufgenommen zu Menschen, die Ihnen fremd 
waren. Dabei haben Sie gespürt, wie hilfreich es ist, wenn 
einem dabei jemand entgegenkommt, wenn man festen 
Grund findet, auf den man bauen kann.
Wie gut tut es deshalb, Gottes Zusage zu hören: „Siehe, 
ich lege in Zion einen Grundstein“ (Jesaja 28,16). In Jesus 
Christus hat er diese Verheißung erfüllt und von sich aus 
überbrückt, was uns von ihm trennt. In ihm hat er seine 
Liebe wie einen unüberbrückbaren Felsen in dieser Welt 
verankert. Auf ihn können wir uns zu bewegen, wenn 
sich Veränderungen in unserem Leben ankündigen. Auf 
diesem Grundstein können wir bauen bei dem Versuch, 
Brücken hin zu anderen Menschen zu schlagen, wie weit 
entfernt sie auch von uns sein mögen. Jesus Christus ist 
der Grundstein, der unseren Brücken Halt verleiht, und 
zugleich der Baumeister, der uns Rat gibt, wenn wir nicht 
wissen, wie es weitergehen soll. Vielleicht werden wir die 
Brücken, die wir auf der Grundlage von Gottes Liebe 
und Zuwendung bauen, nicht im Tanzschritt überqueren. 
Aber Gott kann uns auch mit zaghaften Schritten auf 
einen guten Weg in die Zukunft führen.

Aus Dr. Sylvia Hartmann:
„Brücken über die wir gehen“, 2019
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Es grüßt Sie ganz herzlich
Ihre Diakonin Rebekka Tetzlaff

Gottesdienste
7.6. 10.00 Prädikant Klaus Opitz 

Jubel-konfirmation mit 
Abendmahl

Ev. Kirche  
Hausen

12.6. 17.00 Picknick-Kirche Garten, ev.  
Gemeinde- 
haus Fahrnau

14.6. 19.00 Taizé-Gebet Ev. Kirche  
Hausen

 
Gruppen und Kreise
Dienstag, 9.6., 19.00 Uhr Singkreis
„Projekt Frieden“
Mittwoch, 10.6., 10.00 Uhr Bibelgesprächskreis
Donnerstag, 11.6., 14.30 Uhr Andacht im Haus an der 
Wiese mit Bernadette Reis
Donnerstag 18.6., 14.30 Uhr Altennachmittag mit Zaube-
rer „PAT“

Kurzfristige Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage: eki-hausen.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Dienstag:  15.00 bis 16.30 Uhr
Freitag:     9.30 bis 12.30 Uhr

Ev. Pfarramt, Hebelstraße 17 A, 07622/2548, hausen@
kbz.ekiba.de

Diakonin Rebekka Tetzlaff, 0162/456 9616, rebekka.tetz-
laff@kbz.ekiba.de

Die evangelische Kirche ist täglich von 10-18 Uhr zum 
Gebet geöffnet.

Katholische Mittleres Wiesental

Fr, 05.06.2026 

17:30 Hausen  
St. Josef 

Rosenkranz

19:00 Hausen  
Pfarrheim 

Probe Kirchenchor Hausen 

Sa, 06.06.2026 

14:00 Hausen  
St. Josef 

Trauung von Anja Dietsche 
und Petru Jonut Oprea
Pfarrer Michael Latzel 

18:30 Höllstein  
St. Maria 

Hl. Messe 
Pfarrer Michael Latzel 

So, 07.06.2026 

10:00 Hausen  
St. Josef 

Hl. Messe
Pfarrer Michael Latzel 

10:00 Steinen Seni-
orenzentrum 
Mühlehof 

Wort-Gottes-Feier mit 
Kommunionspendung im 
Pflegeheim
Georg Schenk 

17:00 Schopfheim St. 
Bernhard 

Hl. Messe in italienischer 
Sprache 
Padre Sergio Rotasperti 

Mo, 08.06.2026 

17:30 Hausen  
St. Josef 

Rosenkranz

Di, 09.06.2026 

14:00 Schopfheim 
Gemeindehaus, 
Zimmer 
Hildegard 

Besuchsdienst-Treffen

17:30 Hausen 
St. Josef 

Rosenkranz

19:30 Schopfheim 
Gemeindehaus, 
Pfarrsaal 

Bildungswerkveranstal-
tung – 
"Mut zum Genug - mit we-
niger gut leben"

Mi, 10.06.2026 

17:30 Hausen  
St. Josef 

Rosenkranz

18:30 Tegernau  
St. Maria 

Hl. Messe
Pfarrer Michael Latzel 

Do, 11.06.2026 

17:30 Hausen  
St. Josef 

Rosenkranz

Fr, 12.06.2026 

17:30 Hausen  
St. Josef 

Rosenkranz

19:00 Hausen  
Pfarrheim 

Probe Kirchenchor Hausen 

 
Röm.-Kath. Kirchengemeinde Wiesental Dreilän-
dereck
Kontaktstelle Hausen – St. Josef – Schulstraße 6 – 
79688 Hausen im Wiesental
E-Mail: pfarrbuero.hausen@kath-mittleres-wiesental.de 
www.kath-mittleres-wiesental.de und www.kath-w3.de
Das Pfarrbüro bleibt momentan weiter geschlossen. Sie 
können ihr Anliegen per E-Mail senden oder per E-Mail 
einen individuellen Termin vereinbaren oder die Öff-
nungszeiten der Pfarrbüros in Schopfheim und Höllstein 
nutzen. 

Für Sie notiert

DigitalTreff: 
Ordnung auf dem PC leicht gemacht 

Unordnung stört und kostet oft unnötig Zeit, nicht um-
sonst heißt es „Ordnung ist das halbe Leben“.
Auf einem PC sammeln sich viele Dateien und Fotos 
an. Hat man nicht gleich zu Beginn ein System, wird es 
schnell unübersichtlich.
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Digitallotsin Christa Freuschle zeigt Ihnen, wie Sie Ord-
nung schaffen und halten können, z.B. indem man Ord-
ner anlegt und Dateien entsprechend benennt.

Der DigitalTreff fi ndet statt am 
Dienstag, den 09. Juni 2026
von 14:30 bis 16:30 Uhr
im Café am Hans-Fräulin-Platz in Zell i.W.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben die Möglich-
keit, sich über weitere Fragen zu diesem und anderen The-
men auszutauschen und die eigenen Erfahrungen zu teilen.
Egal ob „digitaler Anfänger“ oder schon Fortgeschritte-
ne, dieses Treffen ist für alle gedacht. Dazu dürfen gerne 
Smartphone, Tablet oder Laptop mitgebracht werden. 
Die ehrenamtlichen Digitallotsen werden das Treffen 
begleiten und Fragen beantworten. Eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Nächste Termine:
Dienstag, 14. Juli 2026  Sommerpause
Dienstag, 08. September 2026 Jeweils 14.30 – 16.30 Uhr

Es freut sich auf Ihr Kommen das Digitallotsen-Team der 
Seniorenakademie
Kontakt: 07625 9188371, E-Mail: digital-kompass@seni-
orenakademie-hw.de

Die Agentur für Arbeit Lörrach und ihre Dienststel-
le Waldshut-Tiengen, sowie das Berufsinformati-
onszentrum und das Jobcenter Landkreis Lörrach 
bleiben am Mittwoch, 24. Juni 2026, wegen einer 
internen Veranstaltung geschlossen.
Wichtige Hinweise für Kundinnen und Kunden
Kundinnen und Kunden, die sich am genannten Tag bei 
der Agentur für Arbeit arbeitslos melden müssten, können 
dies ohne fi nanzielle Einbußen am Folgetag nachholen 
oder sich online unter www.arbeitsagentur.de/eservices 
arbeitslos melden.

Telefonische Erreichbarkeit
Anrufe für die Agentur für Arbeit nimmt das Service-Cen-
ter auch an diesem Tag unter der gebührenfreien Ruf-
nummer 0800 4 5555 00 entgegen.

Online-Services nutzen
Zudem können viele Anliegen rund um die Uhr ganz be-
quem von zuhause aus online erledigt werden. Die Agen-
tur für Arbeit bietet dafür unter www.arbeitsagentur.de/
eservices zahlreiche eServices an.

Ausnahmen
Nicht betroffen sind bereits terminierte Vorsprachen und 
Beratungsgespräche.

Wo du bist, ist Blättle!

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

Wo du bist, ist Blättle!

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG

Warten musst du nur auf den Bus.
Nicht aufs Blättle.
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Hochseilgarten
1. 	 Wie viele Eichhörnchen kannst du auf der Lichtung zählen?

2. 	� Wie heißt eine wichtige Hilfe im Hochseilgarten?  
Verbinde die Buchstaben der Größe nach, und du erfährst es!

3. 	 Welche der abgebildeten Gegenstände braucht man nicht beim Klettern?

4. 	 Welcher Weg A bis D führt zum Abfalleimer?
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0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

BEDINGUNGEN DER AKTION:
•	 Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de)  

und die aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und 
Werbeagenturen.

•	 Anzeigenvorlagen (Druckunterlagen): Bitte bis 
donnerstags, 9 Uhr der Vorwoche einreichen.

•	 Zahlungsmethoden: Nur mit erteilter  
Abbuchungserlaubnis. Andere Zahlungsmethoden sind 
ausgeschlossen.

•	 Bestehende Vereinbarungen:  
Rabatt-, Abschluss- und Skontovereinbarungen mit 
unserem Verlag sind für diese Aktion außer Kraft 
gesetzt. Das mm-Volumen wird jedoch Ihrem Abschluss 
gutgeschrieben.

•	 Farbzuschläge: Nicht rabattierfähig.

•	 Aktionszeitraum: Alle Anzeigen müssen innerhalb 
des Aktionszeitraums geschaltet werden.

•	 Aktionscode: Bitte geben Sie bei der  
Anzeigenbestellung den Code P-2026-03 an.

Nutzen Sie die starke Zeit im Frühjahr und 
Sommer für Ihre Werbung: Schalten Sie  
4 Anzeigen – wir schenken Ihnen 2 weitere.
Buchen Sie 6 Anzeigen – und erhalten Sie die 2 günstigsten  
kostenlos! 
Aktionszeitraum: KW 19 bis 27 (04.05. – 05.07.26)

Ihre Vorteile auf einen Blick:
•	 4 + 2 Aktion: Sie zahlen 4 Anzeigen und erhalten die 2 günstigsten 

Anzeigen gratis
•	 Mehr Sichtbarkeit: Längere Präsenz über mehrere Wochen
•	 Starker Zeitraum: Frühling & Sommer – hohe Aufmerksamkeit in 

der Region
•	 Flexibel planbar: Gilt für alle Anzeigenformate im Aktionszeitraum

So einfach funktioniert’s:
1.	 6 Anzeigen für den Zeitraum KW 19 bis 27 (04.05. – 05.07.26) 

buchen
2.	 Nur 4 Anzeigen bezahlen
3.	 Ihre Werbung erscheint 6-mal – mit maximaler Wirkung

  Sie haben Fragen oder wünschen eine individuelle  
Beratung? Wir sind jederzeit für Sie da und unterstützen 
Sie gerne bei der optimalen Planung Ihrer Kampagne.
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Mehr Präsenz.  
Mehr Wirkung.  
Mehr Sommer.

4 Anzeigen 

bezahlen 

+ 2 kostenlos 

dazu!





Hausen i. W. – Bezirk 8030 - Vertretung KW 33 + 34
Am Sportplatz, Auf der Rütte, Bahnhofstr., Bundesstr., Friedhofweg, 

Hebelstr., Im Grien, Krummatt, Stockmattweg, Talstr.

Hausen i. W. – Bezirk 8031 – Vertretung KW 35
Am Kleemättle, Am Sportplatz, Auf den Dellen, Binsenweg, Burichweg, 

Distelweg, Farnweg, Flieschweg, Friedhofweg, Gänsackerstr., 
Gernweg, Lettenweg, Parkweg

Hausen i. W. – Bezirk 8028 – Vertretung KW 35
Baldersau, Bergwerkstr., Bühlackerstr., Bündtenfeldstr., Hebelstr.,

Im Herrengarten, Schulstr., Teichstr., Wiesestr., Zweierweg

    



Aktuell suchen wir für folgende Gebiete 
Austräger (m/w/d):

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1...
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 

Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-

len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 

Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-

nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 

Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 

Drucksachen.

Publikationen: Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere: Visitenkarten, Briefbogen, 

Formulare, Durchschreibesätze, 

Geschäftsberichte

Werbemittel: Blöcke, Kalender, Broschüren, 

Prospekte, Flyer, Mailings, 

Kataloge, Plakate

Private Drucksachen: Einladungen, Grußkarten, 

Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 

Familienanzeigen

und vieles mehr...

Zuverlässige Familie sucht neues Zuhause
Familie mit 2 Teenagern sucht langfristig eine 4-Zi.-Mietwohnung 

oder ein kleines Haus in Hausen im Wiesental. Gesichertes 
Einkommen, ruhig, zuverlässig und ortsverbunden. 

Tel.: 0178 1479547

NICHT VERPASSEN! Unser Anzeigenannahmeschluss für diese Ausgabe: 

dienstags um 09:00 Uhr an anzeigen@primo-stockach.de


